
Beschlussvorlage zu TOP 6 
 

21. Ratssitzung des Stadtrates Wildenfels 
am 24.03.2026 
 
Einbringer der Vorlage:  * Bürgermeister 

      
 
abgestimmt mit:   * Stadtrat 
                                                                                    
Gegenstand der Vorlage:  * Beschluss zur Beschaffung eines Gerätewagen Logistik  

              für die Ortsfeuerwehr Wiesenburg/Schönau 
 
Gesetzliche Grundlage:  * SächsGemO 
                                                  
 
Beschlussvorlage: 
Der Stadtrat der Stadt Wildenfels beschließt die Beschaffung eines Kleintransporters mit 
Kofferaufbau und Ladebordwand zum weiteren Aufbau zum Gerätewagen Logistik bei der Fa. 
Auto-Technik Dähne GmbH, Grünauer Fenn 5, 14712 Rathenow, zu einem Kaufpreis in Höhe 
von 39.980 €. 
Die Finanzierung erfolgt aus den im Haushaltsjahr 2025 für die Beschaffung eines HLF 20 
eingeplanten, aber nicht ausgegebenen Haushaltsmitteln. Die Gesamtkosten inkl. Ausbau 
zum Feuerwehrfahrzeug sowie der Beschaffung von notwendigen Rollcontainern betragen 
voraussichtlich ca. 90.000 €. 
 
Begründung: 
Mit Beschluss vom 12.08.2025 wurde der Bürgermeister mit der Beschaffung eines 
Gerätewagens Logistik beauftragt. Aufgrund der speziellen Anforderungen hinsichtlich des 
zulässigen Gesamtgewichts und der maximalen Fahrzeuglänge waren kaum Fahrzeuge am 
Gebrauchtwagenmarkt verfügbar. Ein alternatives Fahrzeug war ca. 30.000 € teurer und hatte 
zudem 500 kg weniger Nutzlast. Weiterhin wurden Angebote für Neufahrzeuge ohne 
feuerwehrtechnischen Aufbau eingeholt. Die Preise lagen hier ebenfalls rund 35.000 € über 
dem Kaufpreis der Beschlussvorlage. 
Erworben wird ein Volkswagen Crafter mit 5,5 t zulässigem Gesamtgewicht, rund 2.000 km 
Laufleistung und einer Erstzulassung im Februar 2021. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Anzahl der Stadträte:                                            14 
Davon anwesend:                                                                                                                       
Davon stimmberechtigt:  
Davon stimmberechtigt einschließlich Bürgermeister:                                                           
Ja-Stimmen:                                                                               
Nein-Stimmen:                                                                           
Stimmenthaltungen:                                                                   
 
Aufgrund des § 20 SächsGemO war              Mitglied des Stadtrates von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 


